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Bekanntmachung des Verwaltungsabkommens 
zwischen der Regierung des Landes Brandenburg

und den Regierungen der Länder Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und

der Freistaaten Sachsen und Thüringen über die 
einheitliche Ausbildung und Prüfung für den 

höheren Staatsdienst im Markscheidefach

Vom 23. Oktober 1998

Das in Potsdam am 11. Mai 1998 unterzeichnete Verwaltungs-
abkommen zwischen der Regierung des Landes Brandenburg
und den Regierungen der Länder Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Saarland und der Freistaaten Sachsen
und Thüringen über die einheitliche Ausbildung und Prüfung
für den höheren Staatsdienst im Markscheidefach ist nach sei-
nem Artikel 9 am 1. Juni 1998 in Kraft getreten. Das Abkom-
men wird nachstehend veröffentlicht.

Potsdam, den 23. Oktober 1998

Der Ministerpräsident

In Vertretung
Alwin Ziel

Verwaltungsabkommen
über

die einheitliche Ausbildung und Prüfung für
den höheren Staatsdienst im Markscheidefach

Das Land Brandenburg, vertreten durch den Ministerpräsiden-
ten, dieser vertreten durch den Minister für Wirtschaft, Mittel-
stand und Technologie,

das Land Hessen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, die-
ser vertreten durch den Minister für Umwelt, Energie, Jugend,
Familie und Gesundheit,

das Land Niedersachsen, vertreten durch den Ministerpräsiden-
ten, dieser vertreten durch den Minister für Wirtschaft, Techno-
logie und Verkehr,

das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Minister-
präsidenten, dieser vertreten durch den Minister für Wirtschaft
und Mittelstand, Technologie und Verkehr,

das Saarland, vertreten durch den Ministerpräsidenten, dieser
vertreten durch den Minister für Umwelt, Energie und Verkehr,

der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch den Minister für Wirtschaft und Arbeit,
und

der Freistaat Thüringen, vertreten durch den Ministerpräsiden-
ten, dieser vertreten durch den Minister für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt, schließen folgendes Verwaltungsab-
kommen:

1. Die Vertragspartner verpflichten sich, die Entwürfe zu Aus-
bildungs- und Prüfungsvorschriften gemeinsam zu beraten
mit dem Ziel, daß nach Maßgabe des für die Vertragspart-
ner geltenden Beamtenrechts inhaltlich übereinstimmende
Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung für den höhe-
ren Staatsdienst im Markscheidefach erlassen werden.

2. Jeder Vertragspartner ist bereit, Bergvermessungsreferen-
dare des anderen Vertragspartners auf dessen Antrag in ein-
zelnen Ausbildungsabschnitten gastweise auszubilden.

3. Für die Durchführung der zweiten Staatsprüfung bilden die
Länder Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Saarland und die Freistaaten Sachsen und
Thüringen beim Ministerium für Wirtschaft und Mittel-
stand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen einen gemeinsamen Prüfungsausschuß.

Der Ausschuß führt die Bezeichnung

„Gemeinsamer Prüfungsausschuß für den
höheren Staatsdienst im Markscheidefach“

4. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und sein Stell-
vertreter sowie die übrigen vier Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses und ihre Stellvertreter werden vom Ministeri-
um für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Ver-
kehr des Landes Nordrhein-Westfalen im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Tech-
nologie des Landes Brandenburg, dem Hessischen Ministe-
rium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesund-
heit, dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft,
Technologie und Verkehr, dem Ministerium für Umwelt,
Energie und Verkehr des Saarlandes, dem Sächsischen Mi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit und dem Thüringer Mi-
nisterium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt be-
rufen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen Be-
amte des höheren Dienstes sein.

Die Vertragspartner stellen in alphabetischer Reihenfolge
abwechselnd den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter für
die Dauer von drei Jahren. Jedes Land kann zugunsten
eines anderen Landes auf den Vorsitz im Prüfungsausschuß
verzichten. Die Prüfer und deren Stellvertreter werden von
den für den Bergbau zuständigen Landesbehörden gestellt
und zwar zwei Prüfer vom Land Nordrhein-Westfalen
(davon ein Prüfer und dessen Stellvertreter mit der Befähi-
gung zum Richteramt), ein Prüfer vom Land Niedersachsen
und ein Prüfer vom Saarland. Die Länder Brandenburg und
Hessen und die Freistaaten Sachsen und Thüringen stellen
einen Prüfer, wenn ein von ihrer Bergbehörde ausgebildeter
Bergvermessungsreferendar geprüft wird. Der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses bestimmt, welcher Prüfer in die-
sem Falle ausscheidet.

5. Die Aufgaben des Vorsitzenden und der weiteren Mitglie-
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der des Prüfungsausschusses ergeben sich - unbeschadet
der Bestimmungen dieses Abkommens - aus den Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen. Die Führung der Dienst-
geschäfte des Prüfungsausschusses liegt beim Ministerium
für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes
Nordrhein-Westfalen. Der Vorsitzende regelt die Ge-
schäftsführung und die Durchführung der Prüfungen.
Der Prüfungsausschuß wird jeweils für das Land tätig,
deren Referendar geprüft wird.

6. Die Vertragspartner machen dem Prüfungsausschuß mit der
Meldung zur Prüfung Vorschläge für die schriftlichen Prü-
fungsarbeiten und den freien Vortrag.

7. Die Reisekosten der Mitglieder des Prüfungsausschusses
trägt jeder Vertragspartner für die in seinem Dienst stehen-
den Mitglieder. Jeder Vertragspartner trägt auch die sonsti-
gen Kosten, die ihm bei der Durchführung des Prüfungs-
verfahrens entstehen.

8. Den an dem Abkommen nicht beteiligten Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland steht es frei, diesem Abkommen
beizutreten. Die Beteiligung dieser Länder am Prüfungs-
ausschuß bleibt einer späteren Regelung vorbehalten.

9. Dieses Abkommen tritt am 1. Juni 1998 in Kraft. Jeder Ver-
tragspartner kann es mit einer Frist von fünf Jahren zum
Schluß eines Kalenderjahres kündigen.

Potsdam, den 11. Mai 1998

Im Namen der Landesregierung des Landes Brandenburg

Für den Ministerpräsidenten
Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des
Landes Brandenburg

Dr. Burkhard Dreher

Wiesbaden, den 27. Mai 1998

Für das Land Hessen

Die Ministerin für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Ge-
sundheit

Priska Hinz

Hannover, den 18. Mai 1998

Für die Landesregierung des Landes Niedersachsen

Für den Ministerpräsidenten
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie
und Verkehr

Dr. Peter Fischer

Düsseldorf, den 23. April 1998

Im Namen der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfa-
len

Für den Ministerpräsidenten
Der Minister für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Wolfgang Clement

Saarbrücken, den 24. Juli 1998

Im Namen der Landesregierung des Saarlandes

Für den Ministerpräsidenten
Der Minister für Umwelt, Energie und Verkehr

In Vertretung
Heiko Maas

Dresden, den 15. Juni 1998

Im Namen der Staatsregierung des Freistaates Sachsen

Für den Ministerpräsidenten
Der Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit des Freistaates
Sachsen

Dr. Kajo Schommer

Erfurt, den 8. Juni 1998

Im Namen der Landesregierung des Freistaates Thüringen

Der Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt

Dr. Volker Sklenar
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Prüfungsordnung für die Durchführung von
Zwischenprüfungen nach § 42 des Berufsbildungs-

gesetzes im Ausbildungsberuf 
„Verwaltungsfachangestellte” oder 

„Verwaltungsfachangestellter” in den Fach-
richtungen „Allgemeine innere Verwaltung 
des Landes” und „Kommunalverwaltung”

Erlass des Ministeriums des Innern
Vom 14. Oktober 1998

Auf Grund des § 44 des Berufsbildungsgesetzes in Verbindung
mit § 1 Nr. 1 Buchstabe a der Verordnung über die Zuständig-
keiten nach dem Berufsbildungsgesetz im öffentlichen Dienst
vom 12. Februar 1993 (GVBl. II S. 94) erlässt das Ministerium
des Innern mit Beschluss des Berufsbildungsausschusses vom
08.10.1998 die nachstehende Prüfungsordnung:

§ 1
Zweck

Zweck der Zwischenprüfung ist die Ermittlung des jeweiligen
Ausbildungsstandes, um gegebenenfalls korrigierend auf die
weitere Ausbildung einwirken zu können. Auszubildende, die
nicht an der Zwischenprüfung teilnehmen, können nicht zur
Abschlussprüfung zugelassen werden.

§ 2
Prüfungsausschüsse

Für die Durchführung der Zwischenprüfung sind die Prüfungs-
ausschüsse zuständig, die für die Durchführung der Abschluss-
prüfung gemäß § 36 des Berufsbildungsgesetzes und Ab-
schnitt 1 der Prüfungsordnung für die Durchführung von Ab-
schlussprüfungen im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachange-
stellte/Verwaltungsfachangestellter” in den Fachrichtungen
„Allgemeine Verwaltung des Landes” und „Kommunalverwal-
tung” vom 18. September 1997 (GVBl. II S. 783) errichtet wur-
den.

§ 3
Geschäftsführung

Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Prü-
fungsausschuss dessen Geschäftsführung, insbesondere Einla-
dungen, Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse.
Die Sitzungsprotokolle des Prüfungsausschusses sind vom Pro-
tokollführer und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 4
Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle Prü-
fungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren.
Dies gilt nicht gegenüber der zuständigen Stelle und dem Be-

rufsbildungsausschuss. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung
der zuständigen Stelle.

§ 5
Prüfungszeitpunkt

Der Zeitpunkt der Zwischenprüfung richtet sich nach der Aus-
bildungsordnung. Sie soll in der Mitte des zweiten Ausbil-
dungsjahres stattfinden (§ 8 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über
die Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten/zur
Verwaltungsfachangestellten vom 2. Juli 1979, BGBl. I 
S. 866, geändert durch die Verordnung vom 2. April 1981,
BGBl. I S. 349).

§ 6
Festsetzung des Prüfungstermins und 

Anmeldung zur Teilnahme

(1) Die zuständige Stelle setzt im Einvernehmen mit dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses die Prüfungstermine fest.
Sie gibt den Ausbildenden die Prüfungstermine und Prüfungs-
orte bekannt und fordert sie auf, die Auszubildenden zur Zwi-
schenprüfung anzumelden.

(2) Die zuständige Stelle lädt die Auszubildenden unter Angabe
des Prüfungstages und -ortes einschließlich der mitzubringen-
den Arbeits- und Hilfsmittel zur Prüfung ein.

§ 7
Gegenstand und Durchführung der Zwischenprüfung

(1) Die Zwischenprüfung ist schriftlich anhand von drei praxis-
bezogenen Fällen oder Aufgaben in je 60 Minuten durchzu-
führen. Sie erstreckt sich auf die in der Anlage zu § 4 der Ver-
ordnung über die Berufsausbildung zum Verwaltungsfachange-
stellten/zur Verwaltungsfachangestellten für die beiden ersten
Ausbildungshalbjahre genannten Kenntnisse und Fertigkeiten
sowie auf den im Berufsschulunterricht entsprechend den Rah-
menplänen zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.

(2) Die für die Errichtung der Prüfungsausschüsse gemäß § 36
Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes  zuständige Stelle bestimmt
auf der Grundlage der Ausbildungsordnung die Prüfungsaufga-
ben und die zulässigen Arbeits- und Hilfsmittel. Sie ist gehal-
ten, überregionale Prüfungsaufgaben zu übernehmen, soweit
diese vorgegeben werden. 

§ 8
Täuschungshandlung und Ordnungsverstöße

Teilnehmer, die sich einer Täuschungshandlung oder einer er-
heblichen Störung des Prüfungsablaufs schuldig machen, kann
der Aufsichtführende von der Prüfung ausschließen.

948 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 46 vom 9. November 1998



§ 9
Erkrankung, Versäumnis

Prüfungsteilnehmer, die durch Krankheit oder aus sonstigen
Gründen an der Ablegung der Prüfung verhindert sind, haben
die Prüfung an einem von der zuständigen Stelle zu bestim-
menden Termin nachzuholen. Für nachzuholende Prüfungsar-
beiten sind neue Aufgaben zu stellen.

§ 10
Feststellung des Ausbildungsstandes, Bewertung

(1) Auf Grund der Prüfungsleistungen stellt der Prüfungsaus-
schuss den Ausbildungsstand fest. Die schriftlichen Prüfungs-
arbeiten sind von jeweils zwei Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses nacheinander in der vom Vorsitzenden bestimmten
Reihenfolge zu begutachten und entsprechend § 19 Abs. 4 der
Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschlussprüfun-
gen im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/Verwal-
tungsfachangestellter” in den Fachrichtungen „Allgemeine Ver-
waltung des Landes” und „Kommunalverwaltung” zu bewer-
ten. 

(2) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses ist die durch drei
geteilte Summe der schriftlichen Prüfungsarbeiten das Gesamt-
ergebnis. Ergeben sich beim Gesamtergebnis Dezimalstellen,
sind diese ab 0,5 aufzurunden, darunter abzurunden. Korrek-
tur- oder Bewertungshinweise sind so abzufassen, dass eine
Mängel- und Ursachenanalyse möglich ist.

§ 11
Prüfungsbescheinigung

(1) Über die Teilnahme an der Zwischenprüfung stellt die zu-
ständige Stelle eine Prüfungsbescheinigung aus. Sie enthält
eine Feststellung über den Ausbildungsstand, insbesondere An-
gaben über Mängel oder Ausbildungsdefizite, die bei der Prü-
fung festgestellt wurden. Die Bescheinigung enthält:

a) die Bezeichnung „Prüfungsbescheinigung über die Teilnah-
me an der Zwischenprüfung”,

b) Name, Vorname und Geburtsdatum des Prüflings,
c) das Datum der Ablegung der  Zwischenprüfung,
d) das Gesamtergebnis und Angaben zum Ausbildungsstand, 
e) die Unterschrift des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses

und des Beauftragten der zuständigen Stelle mit Siegel.

(2) Eine Ausfertigung der Prüfungsbescheinigung erhalten der
Auszubildende, sein gesetzlicher Vertreter, der Ausbildende
und die Berufsschule.

(3) Eine Ausfertigung der Prüfungsbescheinigung wird Be-
standteil der Prüfungsunterlagen.

§ 12
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieser Erlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt Teil III, Zwischenprüfung der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für den Ausbildungsberuf „Verwaltungs-
fachangestellte/Verwaltungsfachangestellter” in den Fachrich-
tungen „Allgemeine Verwaltung des Landes” und „Kommunal-
verwaltung” vom 27. Januar 1993 (ABl. S. 294) außer Kraft.

Benennung ehrenamtlicher Richterinnen und 
Richter aus Kreisen der öffentlichen Arbeitgeber
für die Sozialgerichte des Landes Brandenburg

Erlass des Ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten

Vom 13. Oktober 1998

Auf Grund des § 16 Abs. 4 Nr. 3 des Sozialgerichtsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 
(BGBl. I S. 2535) wird für den Bereich der der Aufsicht des
Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter-
stehenden Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Rechts
im Land Brandenburg Folgendes angeordnet:

1. Bei Vorschlägen für die Berufung von Beamtinnen und Be-
amten sowie Angestellten des Landes zu ehrenamtlichen
Richterinnen und Richtern aus Kreisen der Arbeitgeber an
den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit sollen Beamtinnen
und Beamte des höheren oder gehobenen Dienstes sowie
vergleichbare Angestellte benannt werden, die in ihrer
dienstlichen Eigenschaft Arbeitgeberfunktionen oder lei-
tende Funktionen ausüben. Dazu gehören insbesondere
Behörden- oder Dienststellenleiter und deren Vertreter
sowie die Abteilungs- oder Amtsleiter. Daneben können
auch Beamtinnen oder Beamte des gehobenen Dienstes
und vergleichbare Angestellte, die als Sachbearbeiter in
Personalangelegenheiten für Arbeitnehmer oder auf den
Gebieten des Arbeits-, Tarif- und Sozialrechts tätig sind, be-
nannt werden, sofern diese über besondere Fachkenntnisse
und Erfahrungen verfügen und aufgrund ihrer Persönlich-
keit zur Vertretung ihrer Behörde oder Dienststelle geeignet
sind.

2. Auf die persönlichen Voraussetzungen nach den §§ 16, 17,
35 des Sozialgerichtsgesetzes zur Berufung als ehrenamtli-
che Richterinnen und Richter wird hingewiesen.
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Allgemeine Ausnahmegenehmigung vom 
Feiertagsfahrverbot für Lastkraftwagen mit 

einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t und 
für Anhänger hinter Lastkraftwagen am 

31. Oktober 1998 (Reformationstag) im Land 
Brandenburg für Fahrten von und nach Berlin

Bekanntmachung des Ministeriums für
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr

Abteilung 5
Vom 19. Oktober 1998

Im Benehmen mit der zuständigen Senatsverwaltung für
Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Berlin und dem Mini-
sterium des Innern des Landes Brandenburg wird gemäß § 46
Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung - StVO - ausnahmsweise ge-
nehmigt, daß Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht über 7,5 t und Anhänger hinter Lastkraftwagen entgegen 
§ 30 Abs. 3 und 4 StVO am 31. Oktober 1998 (Reformations-
tag) von 0.00 bis 22.00 Uhr auf allen Straßen des Landes Bran-
denburg von und nach Berlin zum Zwecke der Erfüllung von
Lieferverpflichtungen im Land Berlin verkehren dürfen. Diese
Allgemeine Ausnahmegenehmigung umfaßt auch alle Leer-
fahrten im Land Brandenburg, die im Zusammenhang mit Be-
förderungen zur Erfüllung von Lieferverpflichtungen im Land
Berlin durchgeführt werden müssen. Zur Glaubhaftmachung,
daß die Verkehre zur Erfüllung von Lieferverpflichtungen im
Land Berlin erfolgen, sind während der Beförderung ein Be-
gleitpapier oder ein sonstiger Nachweis, in dem das geförderte
Gut, der Be- und Entladeort und der Auftraggeber angegeben
werden, mitzuführen und den zuständigen Überwachungs-
behörden auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen oder in an-
derer geeigneter Weise zugänglich zu machen.

Wegfall der Gewährung von
Anwärtersonderzuschlägen an Beamte 
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

des Landes Brandenburg

Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen
Az.: 15.4 - 2008 - 63 - 02

Vom 21. Juli 1998

Mit dem Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom
13.04.1993 - I - I/5 B AnwSZV 02 - (ABl. S. 1250) und vom
12.02.1996 - 15 - 2008 - 63 - 02 - (ABl. S. 292) wurde der Per-
sonenkreis geregelt, dem Anwärtersonderzuschläge nach 
§ 63 des Bundesbesoldungsgesetzes in Verbindung mit der An-
wärtersonderzuschlags-Verordnung (AnwSZV) gezahlt werden
dürfen. Hierzu gehörten:

- Anwärter des allgemeinen Vollzugsdienstes und Werkdien-
stes in Justizvollzugsanstalten (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 AnwSZV),

- Kartographeninspektorenanwärter (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 
AnwSZV),

- Regierungsbauinspektorenanwärter (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 
AnwSZV),

- Regierungsbaureferendare der Fachrichtungen Hochbau,
Tiefbau, Maschinenbau- und Elektrotechnik (§ 1 Abs. 1 
Nr. 6 AnwSZV),

- Vermessungsinspektorenanwärter (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 
AnwSZV),

- Vermessungsreferendare (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 AnwSZV),
- lebensältere Anwärter des mittleren Polizeidienstes mit ab-

geschlossener Berufsausbildung (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 
AnwSZV).

Aufgrund der inzwischen veränderten Arbeitsmarkt- und Be-
werberlage werden die Voraussetzungen für die Gewährung
von Anwärtersonderzuschlägen, die den Charakter einer „An-
werbe- und Bleibeprämie“ haben, allgemein nicht mehr als er-
füllt angesehen. Die Rundschreiben vom 13.04.1993 und
12.02.1996 werden deshalb insoweit außer Kraft gesetzt, als sie
bisher die Gewährung von Anwärtersonderzuschlägen zugelas-
sen haben.

Eine Bund-Länder-Umfrage hat ergeben, daß die Mehrheit der
Länder ebenfalls keine Anwärtersonderzuschläge mehr zahlt
(Anlage). Angesichts der äußerst angespannten Haushaltssitua-
tion kann im Land Brandenburg nicht anders verfahren werden. 

Soweit vorhandenen Anwärtern Anwärtersonderzuschläge
noch gezahlt werden, besteht Einverständnis mit einer über-
gangsweisen Weiterzahlung bis zur Beendigung des Beamten-
verhältnisses auf Widerruf. 

Ebenfalls Einverständnis besteht mit einer übergangsweisen
Zahlung von Anwärtersonderzuschlägen für die Personen, die
noch im Jahr 1998 eingestellt werden, wenn die Gewährung
dieser Zuschläge zum Einstellungsangebot bisher durchgeführ-
ter Ausschreibungen gehörte. Es wird allerdings gebeten, dem
Ministerium der Finanzen die Anzahl der hiervon betroffenen
Personen mitzuteilen.
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